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Energieausweis fur Wohngebaude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Méarz 2015

n
o I B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG Pradler Str. 25 (Whg.) - Innsbruck

Gebaude(-teil) Erd- u. Obergeschosse

Nutzungsprofil Mehrfamilienhaus
Stral3e Pradler Str. 25
PLZ/Ort 6020 Innsbruck
Grundstuicksnr. 172/2, 1376/1

Baujahr 1968
Letzte Veranderung 2018
Katastralgemeinde Pradl
KG-Nr. 81125
Seehdhe 574 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

A++

A+

HWB ger: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfélliger Ertrage aus Warmeriickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zuséatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteitung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfélliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flachenbezogenen Stromverbrauch
eines Osterreichischen Haushalts.

HWB Ref sk PEB sk CO2 s¢ f cee

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusétzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzuglich allfalliger Endenergieertrage und zuzuglich eines
dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem
Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlie3lich der Verluste
in allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und
einen nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschlieBlich jener fiir Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerIinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der
Richtlinie 2010/31/EU uber die Gesamtenergieeffizienz von Geb&auden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir
Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fur Wohngebaude

u . . .
o | B OSTERREICHISCHES OIB'R'Cht“n_'_e 6
INSTITUT FUR BAUTECHNIK  Ausgabe: Marz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 2.030 m?2 charakteristische Lange 2,84 m mittlerer U-Wert 1,39 W/m2K
Bezugsflache 1.624 m2 Heiztage 297 d LEK; -Wert 86,2
Brutto-Volumen 6.022 m?3 Heizgradtage 4030 Kd Art der Liftung Fensterliftung
Gebaude-Hiillflache 2.120 m? Klimaregion NF Bauweise schwer
Kompaktheit (A/V) 0,35 1/m Norm-Auf3entemperatur -11,4°C Soll-Innentemperatur 20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf k.A. HWB getre 107,6 kWh/m2a
Heizwéarmebedarf HWB gg 107,6 kWh/m2a
End-/Lieferenergiebedarf k.A. E/LEB gk 161,7 kWh/m2a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor k.A. feee 1,75
Erneuerbarer Anteil k.A.

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 257.368 kWh/a HWB Rget sk 126,8 kWh/m2a
Heizwarmebedarf 257.368 kWh/a HWB g¢ 126,8 kWh/m2a
Warmwasserwéarmebedarf 25.932 kWh/a WWWB 12,8 kWh/m?a
Heizenergiebedarf 335.128 kWh/a HEB gk 165,1 kWh/m2a
Energieaufwandszahl Heizen € AWZH 1,18
Haushaltsstrombedarf 33.341 kWh/a HHSB 16,4 kWh/m2a
Endenergiebedarf 368.469 kWh/a EEB g« 181,5 kWh/m2a
Primérenergiebedarf 456.546 kWh/a PEB g¢ 224,9 kWh/m?a
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar 436.265 kWh/a PEB | em. sk 214,9 kWh/im?a
Primérenergiebedarf erneuerbar 20.281 kWh/a PEB ¢m. sk 10,0 kWh/m2a
Kohlendioxidemissionen 88.334 kgl/a CO2 o« 43,5 kg/m2a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fcee 1,75
Photovoltaik-Export PV eyport sk
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin noon Architekten
Ausstellungsdatum 29.11.2019 g(;ggﬁg\:]vsegrffk
Glltigkeitsdatum 28.11.2029

Unterschrift

Notle X&@/L

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
Pradler Str. 25 (Whg.) - Innsbruck

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Innsbruck

HWBsk 127 fgee 1,75

Gebaudedaten - Ist-Zustand Wohnungsanzah| 37
Brutto-Grundflache BGF 2.030 m? charakteristische Lange Ic 2,84 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  6.022 m3 Kompaktheit Ag / Vg 0,35 m*
Gebaudehiliflache Ag 2.120 mz

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten:
Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten:

Ergebnisse Standortklima (Innsbruck)

Transmissionswarmeverluste Q 1 327.385 kWh/a
Liuftungswéarmeverluste Q Luftwechselzahl: 0,4 63.778 kWh/a
Solare Warmegewinne 1 x Q ¢ 84.732 kWh/a
Innere Warmegewinne 1 x Q ; schwere Bauweise 47.417 kWh/a
Heizwarmebedarf Q4 257.368 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q 1 274.523 kWh/a
Liuftungswéarmeverluste Q v 53.480 kWh/a
Solare Warmegewinne 1 x Q ¢ 66.389 kWh/a
Innere Warmegewinne m x Q; 41.180 kWh/a
Heizwarmebedarf Qy, 218.468 kWh/a

Haustechniksystem
Raumheizung: Flussiger oder gasférmiger Brennstoff (Gas)

Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung

Liftung: Fensterluftung

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
Bauteile nach vereinfachtem Verfahren OIB6 / Fenster nach vereinfachtem Verfahren OIB6 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 /
Unkonditionierte Geb&udeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B
8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1 /ON B 8110-2 /ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 /
ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Marz 2015

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information tber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kdnnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnh&ausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.
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Empfehlungen zur Verbesserung
Pradler Str. 25 (Whg.) - Innsbruck

Gebaudehille

- Dammung oberste Decke
- Dammung AulRenwand

- Fenstertausch
teilw.

- Dammung AulRendecke

Haustechnik

- Einbau einer Wohnraumltftung mit Warmertickgewinnung

- Errichtung einer thermischen Solaranlage

Im Anhang des Energieausweises ist anzugeben (OIB 2015): Empfehlung von MaBnahme deren Implementierung den Endenergiebedarf des Geb&udes reduziert
und technisch und wirtschaftlich zweckmaRig ist.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Arch. DI Nothegger
v2019,061504 REPEMPF1 01517 - Tirol Projektnr. 1390 29.11.2019 Seite 4



Energiekennzahlen fur die Anzeige in

Druckwerken und elektronischen Medien

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung Pradler Str. 25 (Whg.) - Innsbruck

Gebaudeteil Erd- u. Obergeschosse

Nutzungsprofil Mehrfamilienhaus Baujahr 1968
StralRe Pradler Str. 25 Katastralgemeinde Pradl
PLZ/Ort 6020 Innsbruck KG-Nr. 81125
Grundstticksnr. .172/2, 1376/1 Seehohe 574 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB sk 127 feee 1,75

Energieausweis Ausstellungsdatum 29.11.2019 Gultigkeitsdatum 28.11.2029

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,

HWB g

=3

EAVG 83

EAVG &4

EAVG §6

EAVG 87

EAVG &8

EAVG 89

- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von MalRnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmaRig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden
muss. Einheit: kWh/m?2 Jahr (Standortklima)

Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

Wird ein Geb&aude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwarmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebaudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl fur den Verkaufer oder Bestandgeber als auch
fur den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

(1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hochstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhéndigen.

Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklarung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebaudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

(1) Wird dem Kéaufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spatestens zur Abgabe seiner Vertragserklarung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebaudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.

(2) Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer entgegen 8§ 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehandigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushéndigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkaufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.

Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushandigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschlieflich des sich daraus ergebenden Gewahrleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushandigung nach § 7 Abs. 2 ausschlieBen oder einschranken, sind unwirksam.

(1) Ein Verkaufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlasst, in der Verkaufs- oder In-Bestand-
Gabe-Anzeige den Heizwarmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebaudes oder des Nutzungsobjekts
anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfillt oder nach anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsubertretung und ist mit einer Geldstrafe
bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der Verstol3 eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er seinen
Auftraggeber tber die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklart und ihn zur Bekanntgabe der beiden Werte
beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung jedoch
nicht nachgekommen ist.

(2) Ein Verkaufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlasst,

1. dem Kaufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen hochstens zehn Jahre alten Energieausweis

vorzulegen oder

2. dem Kaufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine

vollstandige Kopie desselben auszuhandigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erfillt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungsubertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.

www.eavg.at
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Vorlagebestatigung

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung Pradler Str. 25 (Whg.) - Innsbruck

Gebaudeteil Erd- u. Obergeschosse

Nutzungsprofil Mehrfamilienhaus Baujahr 1968
StralRe Pradler Str. 25 Katastralgemeinde Pradl
PLZ/Ort 6020 Innsbruck KG-Nr. 81125
Grundstucksnr. .172/2, 1376/1 Seehohe 574 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB sk 127 feee 1,75

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von Manahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmaRig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Vorlegende bestétigt, dass der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Vorlegender Unterschrift Vorlegender

Der Interessent bestatigt, dass ihm der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Interessent Unterschrift Interessent

HWB gk Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden
muss. Einheit: kWh/m? Jahr (Standortklima)

fcEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG 84 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hochstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhéndigen.

www.eavg.at
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Aushandigungsbestatigung

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung Pradler Str. 25 (Whg.) - Innsbruck

Gebaudeteil Erd- u. Obergeschosse

Nutzungsprofil Mehrfamilienhaus Baujahr 1968
StralRe Pradler Str. 25 Katastralgemeinde Pradl
PLZ/Ort 6020 Innsbruck KG-Nr. 81125
Grundsticksnr. .172/2, 1376/1 Seehdhe 574 m

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB sk 127 feee 1,75

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von MalRnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmaRig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Verkaufer/Bestandgeber bestatigt, dass der Energieausweis ausgehandigt wurde.

Ort, Datum

Name Verkéufer/Bestandgeber Unterschrift Verkaufer/Bestandgeber

Der Kaufer/Bestandnehmer bestéatigt, dass ihm der Energieausweis ausgehandigt wurde.

Ort, Datum

Name Kaufer/Bestandnehmer Unterschrift Kaufer/Bestandnehmer

HWB gk Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden
muss. Einheit: kWh/m? Jahr (Standortklima)

fcEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG 84 (1) Beim Verkauf eines Gebaudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebaudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kaufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt hochstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.

www.eavg.at
GEQ von Zehentmayer Software GmbH - office@geq.at - www.geq.at



	Deckblatt
	Energieausweis OIB 2015
	Seite 1
	Seite 2

	Datenblatt GEQ
	Empfehlungen zur Verbesserung
	Energiekennzahlen für die Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien
	Vorlagebestätigung
	Aushändigungsbestätigung

